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Parlamentarischer Vorstoss 

Vorstoss-Nr.: 218-2019 

Vorstossart: Postulat 

Richtlinienmotion: ☐ 

Geschäftsnummer: 2019.RRGR.266 

Eingereicht am: 02.09.2019 

Fraktionsvorstoss: Nein 

Kommissionsvorstoss: Nein 

Eingereicht von: Rüegsegger (Riggisberg, SVP) (Sprecher/in) 

 
 

 
Buri (Hasle b. B., SVP) 
Bärtschi (Lützelflüh, SVP) 
Schilt (Utzigen, SVP) 

 
 

Weitere Unterschriften: 3 

Dringlichkeit verlangt: Ja 

Dringlichkeit gewährt: Nein 09.09.2019 

RRB-Nr.:  vom  

Direktion: Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion  

Klassifizierung: Nicht klassifiziert 

Antrag Regierungsrat:  

  

 

Einsatz von Käferholz im Wasserbau und Hochwasserschutz 

Der Regierungsrat wird beauftragt, 

1. zu prüfen, ob und in welchem Umfang Käferholz im Wasserbau und Hochwasserschutz ein-

gesetzt wird und welches Potential in dem Bereich besteht 

2. zu prüfen, welche finanziellen Auswirkungen ein verstärkter Einsatz von Käferholz im Was-

serbau und Hochwasserschutz zur Folge hat  

3. zu prüfen, ob die zuständigen Stellen über das nötige Fachwissen verfügen, um Holz oder 

insbesondere Käferholz im Wasserbau effektiv einzusetzen, und wie dieses Wissen erlangt 

werden kann, sofern dies nicht in genügendem Masse vorhanden ist 

Begründung: 

Der Anfall an Käferholz war im letzten und ist auch in diesem Jahr beträchtlich. Dementspre-

chend problematisch ist der Absatz. Ein beachtlicher Teil des geschlagenen Holzes bleibt in den 

Berner Wäldern an den Lagern liegen. Auf der anderen Seite bietet sich Holz als naturnaher 

Baustoff im Wasserbau und Hochwasserschutz an. Es scheint aber, dass in Bezug auf das Wis-

sen um das Potential und den Einsatz von Holz ein gewisser Handlungsbedarf besteht. Gegen-

über ortsfremden Materialien wie Beton oder Steinblöcken sieht die CO2-Bilanz beim Verbau von 
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Holz wesentlich besser aus. Der Regierungsrat wird darum ersucht, die entsprechenden Prüfun-

gen der Sachlage vorzunehmen. 

Begründung der Dringlichkeit: Zurzeit sehen wir überall im Kanton Bern rotes Fichten- und Tannenholz in 

den Wäldern. Der Holzmarkt ist am Boden. Wasser- und Hochwasserschutzbauten werden viele geplant 

und ausgeführt. 

Verteiler 

 Grosser Rat 


